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ZAHL: 004-1/2017-1 

BETREFF:  NIEDERSCHRIFT ZUR SITZUNG DES GEMEINDERATES VOM 04.04.2017 

 

 

 

Niederschrift, aufgenommen am Dienstag, dem 04.04.2017 im Sitzungssaal der Gemeinde                   

Lesachtal anlässlich der Sitzung des Gemeinderates. 

 

Beginn: 19:30 Uhr 

 

Anwesende: Bürgermeister Johann Windbichler und nachstehende Mitglieder des Gemeinderates: 

 

Vzbgm. Rauter Josef, Vzbgm. Kubin Gerald, GV Oberguggenberger Franz, GR Guggenberger Gerd 

BEd., GR Ortner Andreas, GR Tiefenbacher Albert, GR Umfahrer Andreas Sen., GR Oberguggenberger 

Stefan, GR Oberluggauer Michael, Ersatzmitglieder: Patrick Niescher, Josef Salcher, Anton Obergug-

genberger, Johannes Ladstätter 

 

Abwesend: GR Martin Guggenberger, GR Bernhard Knotz, GR Mario Lugger, GR Stadlober Ferdinand  

(entschuldigt), GR Guggenberger Georg (unentschuldigt); 

 

Schriftführerin: Ing.in Stefanie Guggenberger 

 

Die Sitzung des Gemeinderates wurde vom Bürgermeister nach den Bestimmungen der Kärntner All-

gemeinen Gemeindeordnung  (K-AGO), LGBl. Nr. 66/1998, in der Fassung LGBl. 7/2017 auf den heu-

tigen Tag mit folgender Tagesordnung einberufen: 

 

TAGESORDNUNG 

 

1) Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung eines Protokoll-

fertigers. 

2) Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das 

Haushaltsjahr 2016 samt Bericht des Kontrollausschussobmannes zu den Kontrollausschusssit-

zungen vom 01.03.2017 und 15.12.2016 und zum Rechnungsabschluss 2016 gem. §§ 92 Abs. 

1a, 93 K-AGO 1998. 

3) Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung von Bedarfszuweisungsmitteln für das 

Haushaltsjahr 2017.  

4) Beratung und Beschlussfassung zum mittelfristigen Investitionsplan 2018 bis 2021. 

5) Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Sitzungsgelder gemäß Vorgaben des 

LGBl. Nr. 7/2017 für Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern. 

6) Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Finanzierungsplanes für das au-

ßerordentliche Vorhaben „Busumkehrplatz St. Lorenzen“. 
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7) Beratung und Beschlussfassung zur Evaluierung der Förderrichtlinien „Aktion Junges Woh-

nen“. 

8) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes. 

9) Grundsatzbeschluss – Beratung und Beschlussfassung zur Sanierung der Weganlage Nostra: 

a) nach Abschluss der Sanierungsarbeiten: Übernahme der Weganlage ins öffentliche Gut; 

b) Übernahme der Weganlage in die Kategorie „Verbindungsstraße“ gemäß Einreihungsver-

ordnung Kärntner Straßengesetz 1991.  

c) Übernahme einer 30%igen Beitragsleistung seitens der Gemeinde Lesachtal zur Finanzie-

rung des Sanierungsvorhabens; 

10) Beratung und Beschlussfassung über die  

a) Aufhebung der Widmung zum Gemeingebrauch der im Lageplan GZ 49-15 dargestellten 

Trennstücke aus dem Grundstück 1277/2, KG 75104 Kornat im Ausmaß von 255 m² und 

117 m²; 

b) grundbücherliche Durchführung des Lageplans GZ 49-15 nach den Bestimmungen des    

§ 15 ff LiegTeilG. 1930 idF. BGBl. I Nr. 190/2013. 

11) Beratung und Beschlussfassung über die  

a) Aufhebung der Widmung zum Gemeingebrauch des im Lageplan GZ 67-15 dargestellten 

Trennstückes aus dem Grundstück 1671/2, KG 75106 Liesing im Ausmaß von 37 m²; 

b) grundbücherliche Durchführung des Lageplans GZ 67-15 nach den Bestimmungen des    

§ 15 ff LiegTeilG. 1930 idF. BGBl. I Nr. 190/2013. 

12) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Abschluss einer Bittleihe für Teile der 

Gpz. 1681/1 (öffentliches Gut) in der KG 75106 Liesing im Ausmaß von rund 10 m² zum Zwe-

cke der Errichtung eines Gebäudeteils.  
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VERLAUF UND ERGEBNIS DER SITZUNG: 

 

TOP 1) 

Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung eines               

Protokollfertigers. 

Bgm. Johann Windbichler eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung des Gemeinderates, begrüßt die Anwe-

senden sowie die erschienenen Zuhörer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Als Protokollfertiger werden Ersatzmitglied Salcher Josef und GR Oberluggauer Michael bestimmt. 

 

Folgend nimmt Bgm. Windbichler die Angelobung von Ersatzmitglied Johannes Ladstätter vor. Dazu 

erheben sich sämtliche Anwesende von ihren Stühlen. Das Ersatzmitglied Johannes Ladstätter gelobt 

in die Hand des Bürgermeisters folgende Gelöbnisformel: 

“Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu halten, die Ge-

setze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und uneigen-

nützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach 

bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

TOP 2)  

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das 

Haushaltsjahr 2016 samt Bericht des Kontrollausschussobmannes zu den Kontrollaus-

schusssitzungen vom 01.03.2017 und 15.12.2016 und zum Rechnungsabschluss 2016 

gem. §§ 92 Abs. 1a, 93 K-AGO 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abstimmung: 9 Stimmen (Bgm. Windbichler, Vzbgm. Rauter, GV Oberguggenberger,          

GR St. Oberguggenberger, GR Tiefenbacher, Ersatzmitglieder Ladstätter,         

A. Oberguggenberger, Salcher, Niescher) dafür 

5 Stimmen (Vzbgm. Kubin, GR Guggenberger Gerd BEd., GR Oberluggauer,           

GR Ortner, GR Umfahrer Sen.) dagegen 

Der Beschlussantrag ist somit mehrheitlich angenommen. 

Vorstehende Gemeinderatsmitglieder der SPÖ Fraktion stimmen aufgrund fehlender Bedachtnahme 

auf Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit bei der Realisierung von div. Projektvorha-

ben der Gemeinde und jener im Bericht des Kontrollausschussobmannes aufgezeigter Defizite ge-

gen die Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2016.  

 

 

 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat genehmigt den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2016. 
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TOP 3)  

Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung von Bedarfszuweisungsmitteln für 

das Haushaltsjahr 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 4) 

Beratung und Beschlussfassung zum mittelfristigen Investitionsplan 2018 bis 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5) 

Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Sitzungsgelder gemäß Vorgaben 

LGBl. Nr. 7/2017 für Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 6) 

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Finanzierungsplanes für das 

außerordentliche Vorhaben „Busumkehrplatz St. Lorenzen“. 

 

 

 

 

 

 

Abstimmung: 13 Stimmen (Bgm. Windbichler, Vzbgm. Rauter, Vzbgm. Kubin, GV F. Obergug-

genberger, GR Guggenberger BEd., GR St. Oberguggenberger, GR Oberluggau-

er, GR Ortner, GR Tiefenbacher, GR Umfahrer Sen., Ersatzmitglieder: Niescher, 

A. Oberguggenberger, Salcher, dafür 

 1 Stimme (Ersatzmitglied Ladstätter) dagegen 

Der Beschlussantrag ist somit mehrheitlich angenommen. 

Beschluss 

Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung des Sitzungsgeldes auf EUR 100,- gemäß vorliegendem 

Verordnungsentwurf, Stand: 03.04.2017. 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat beschließt die Verwendung von Bedarfszuweisungsmitteln für  

a) die Errichtung öffentl. WC Anlagen in der ehem. VS-Maria Luggau in Höhe von                        

EUR 40.700,- 

b) die Anschaffung einer Löschwasserpumpe für die FF St. Lorenzen in Höhe von EUR 9.000,- 

und 

c) die Errichtung des Busumkehrplatzes St. Lorenzen in Höhe von EUR 33.500,-. 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat beschließt die Mittelverwendung zum mittelfristigen Investitionsplan im Zeitraum 

2018 bis 2021 gemäß vorliegender Beilage 4.1. 

 

Abstimmung: einstimmig 

 

 

Abstimmung: einstimmig 

 

 

 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat beschließt die Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes zum Vor-

haben „Errichtung Busumkehrplatz Bildungszentrum Lesachtal“, vorgesehene Laufzeit: 2016 bis 

2017 mit einer Gesamtsumme von EUR 63.500,- und einer Mittelaufteilung von EUR 30.000,- im 

Jahr 2016 und EUR 33.500,- im Jahr 2017. 
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TOP 7) 

Beratung und Beschlussfassung zur Evaluierung der Förderrichtlinien „Aktion Junges 

Wohnen“. 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 8) 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Änderung des Flächenwidmungs-

planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beschluss 

Der Gemeinderat erteilt dem Widmungsantrag   

 

05/2016:  Umwidmung von Teilen (Ausmaß 62 m²) des Grundstückes Nr. 484, KG 75110            

St. Lorenzen i. L. von bisher „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft 

bestimmte Fläche, Ödland“ in „Grünland - Bewirtschaftungshütte“ gemäß 

§ 5 K-GplG 1995 

 Widmungswerber:  Oberluggauer Egon 

  Tuffbad 3, 9654 St. Lorenzen i. L. 

 

die Zustimmung zur Abänderung des Flächenwidmungsplanes. 

Beschluss 

Der Gemeinderat beschließt die Anwendung der überarbeiteten Förderrichtlinien ab dem Jahr 

2017. 

 

Abstimmung: einstimmig 

 

Abstimmung: einstimmig 

Abstimmung: einstimmig 
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TOP 9) 

Grundsatzbeschluss - Beratung und Beschlussfassung zur Sanierung der Weganlage 

Nostra: 

a) Übernahme der Weganlage nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ins öffentliche 

Gut; 

b) Übernahme der Weganlage in die Kategorie „Verbindungsstraße“ gemäß Einrei-

hungsverordnung Kärntner Straßengesetz 1991; 

c) Übernahme einer 30%igen Beitragsleistung seitens der Gemeinde Lesachtal zur 

Finanzierung des Sanierungsvorhabens; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 10) 

Beratung und Beschlussfassung über die  

a) Aufhebung der Widmung zum Gemeingebrauch der im Lageplan GZ 49-15 darge-

stellten Trennstücke aus dem Grundstück 1277/2, KG 75104 Kornat im Ausmaß 

von 255 m² und 117 m²; 

b) grundbücherliche Durchführung des Lageplans GZ 49-15 nach den Bestimmungen 

des § 15 ff LiegTeilG. 1930 idF. BGBl. I Nr. 190/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat stimmt der Übernahme 

a) der Weganlage nach Abschluss der Sanierungsarbeiten durch die Weggenossenschaft 

Nostra ins öffentliche Gut; 

b) der Weganlage in die Kategorie „Verbindungsstraße“ gemäß Einreihungsverordnung   

Kärntner Straßengesetz 1991 nach abgeschlossener Vermessung und 

c) einer 30%igen Beitragsleistung seitens der Gemeinde Lesachtal zur Finanzierung des    

Sanierungsvorhabens 

grundsätzlich zu. 

Abstimmung:  

Lit. a) einstimmig 

Lit. b) einstimmig 

Lit. c)  einstimmig 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat stimmt 

a) der Aufhebung der Widmung zum Gemeingebrauch der im Lageplan GZ 49-15 darge-

stellten Trennstücke aus dem Grundstück 1277/2  KG 75104 Kornat im Ausmaß von 

255 m² und 117 m² sowie 

b) der grundbücherlichen Durchführung des Lageplans GZ 49-15 nach den Bestimmungen 

des §§ 15 ff LiegTeilG. 1930 idF. BGBl. I Nr. 190/2013 

zu. 

Abstimmung:  

Lit. a)  einstimmig 

Lit. b) einstimmig 
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TOP 11) 

Beratung und Beschlussfassung über die  

a) Aufhebung der Widmung zum Gemeingebrauch des im Lageplan GZ 67-15 darge-

stellten Trennstückes aus dem Grundstück 1671/2, KG 75106 Liesing im Ausmaß 

von 37 m²; 

b) grundbücherliche Durchführung des Lageplans GZ 67-15 nach den Bestimmungen 

des § 15 ff LiegTeilG. 1930 idF. BGBl. I Nr. 190/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abstimmung: 

Lit. a) 9 Stimmen (Bgm. Windbichler, Vzbgm. Rauter, GV Oberguggenberger, GR St. Obergug-

genberger, GR Tiefenbacher, Ersatzmitglieder Ladstätter, Oberguggenberger, Salcher, Nie-

scher) dafür 

5 Stimmen (Vzbgm. Kubin, GR Guggenberger Gerd BEd., GR Oberluggauer, GR Ortner,              

GR Umfahrer Sen.) dagegen 

Lit. b) 9 Stimmen (Bgm. Windbichler, Vzbgm. Rauter, GV Oberguggenberger, GR St. Obergug-

genberger, GR Tiefenbacher, Ersatzmitglieder Ladstätter, Oberguggenberger, Salcher, Nie-

scher) dafür 

5 Stimmen (Vzbgm. Kubin, GR Guggenberger Gerd BEd., GR Oberluggauer, GR Ortner,              

GR Umfahrer Sen.) dagegen 

Der Beschlussantrag ist somit mehrheitlich angenommen. 

Die vorstehenden Mitglieder der SPÖ-Fraktion stimmen aufgrund des noch nicht mit dem Anrainer 

hergestellten Konsenses, gegen die Annahme des Beschlussantrages. 

Beschluss 

Der Gemeinderat stimmt 

a) der Aufhebung der Widmung zum Gemeingebrauch des im Lageplan GZ 67-15 dargestell-

ten Trennstückes aus dem Grundstück 1671/2  KG 75106 Liesing im Ausmaß von 37 m²; 

b) der grundbücherlichen Durchführung des Lageplans GZ 67-15 nach den Bestimmungen 

des §§ 15 ff LiegTeilG. 1930 idF. BGBl. I Nr. 190/2013 

zu. 
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TOP 12) 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Abschluss einer Bittleihe für Teile 

der Gpz. 1681/1 (öffentliches Gut) in der KG 75106 Liesing im Ausmaß von rund 10 m² 

zum Zwecke der Errichtung eines Gebäudeteils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach erfolgter Abstimmung tritt Bgm. Windbichler wieder in den Sitzungssaal und Vzbgm. Rauter 

übergibt den Vorsitz wieder an diesen. 

 

Aufgrund mangelnder weiterer Wortmeldungen schließt der Vorsitzende um 21:29 Uhr die Sitzung. 

 

v.g.u. 

 

Die Gemeinderatsmitglieder: Der Bürgermeister: 

GR Michael Oberluggauer eh. Johann Windbichler eh.  

Ersatzmitglied Josef Salcher eh. 

 

 

Die Schriftführerin:  

Ing. Stefanie Guggenberger eh. 

Beschluss 

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss einer Bittleihe mit Herrn Johann Windbichler, Obergail 6, 

9653 Liesing zum Zwecke der Errichtung eines Zubaus an der Nordseite zum Wirtschaftsgebäude 

gemäß vorliegendem Lageplan der Fa. PlanCompany Bauplanungs GmbH, im Ausmaß von ca. 8 m² 

für das Gebäude Neu, ca. 10 m² für Balkon Neu und ca. 9 m² für Fläche Vordach Neu zu. 

 

   

 

Abstimmung:  8 Stimmen (Vzbgm. Rauter, GV Oberguggenberger, GR St. Oberguggenberger, 

GR Tiefenbacher, Ersatzmitglieder Ladstätter, Oberguggenberger, Salcher, Nie-

scher) dafür 

5 Stimmen (Vzbgm. Kubin, GR Guggenberger Gerd BEd., GR Oberluggauer,                   

GR Ortner, GR Umfahrer Sen.) dagegen 

Der Beschlussantrag ist somit mehrheitlich angenommen. 

Aufgrund eines vorliegenden Informationsdefizites des Anrainers Peter-Paul Obernosterer zum 

geplanten Bauvorhaben, dessen Bevorzugung eines Verkaufs des Grundstücksteiles an Herrn 

Windbichler und dessen Ablehnung gegenüber dem Abschluss einer Bittleihe, stimmen die vorste-

henden Gemeinderatsmitglieder der SPÖ Fraktion gegen den Abschluss einer Bittleihe zwischen 

Gemeinde Lesachtal und Herrn Johann Windbichler. 


